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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum National

rat Dr.Gugerbauer und Kollegen Nr.2102/J betreffend Milchpulverimpor-

te II, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1a und 1b: 

Bei den gegenständlichen Milchpulverlieferungen handelt es sich ausschließ

lich um Transitware (Zollvormerkware) aus den EG. Milchpulver im Transit

verkehr bzw. im Zollvormerkverkehr unterliegt besonderen Zollvorschriften. 

Oberste Zollbehörde ist das Bundesministerium für Finanzen. 

leh möchte darauf hinweisen, daß mein Ressort Stützungen bzw. der Milch

wirtschaftsfonds Transport- und Lagerkostenzuschüsse ausschließlich für 

Waren bezahlt, welche aus österreichiseher Milch erzeugt werden. 

Zu Frage 2: 

Mir ist nicht bekannt, daß sich die Betriebe grundsätzlich gegen eine 
" 

Strukturbereinigung steHen, wie sie auch durch die jüngste Marktordnungs

gesetzgebung vorgezeichnet ist. 
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Gerade die spürbare Rücknahme der Mi1chanlieferung durch die sehr erfolg

reiche freiwillige Lieferrücknahme im Wirtschaftsjahr 198 7/88, sowie die 

Fortsetzung dieser Aktion aufgrund der jüngsten MOG-Novelle zwingen 

die Betriebe, die Produktion an die verringerten Anlieferungen anzupassen. 

Da es sich in Ihrer Anfrage um eine reine Lagerung von ausländischen 

Waren handelt, sind die von Ihnen aufgeworfenen "Strukturbereinigungs

probleme" ausschließlich Fragen einer allfälligen Uberkapazität im öster

reichischen Lagergewerbe und keinesfalls Fragen des Auslastungsgrades 

der österreichischen Mi1chverarbei tungsunternehmungen; die Zuständigkeit 

für die Behandlung derartiger Probleme liegt im Bereich des Herrn Bundes

ministers für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Zu Frage 3: 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß die primäre Zuständigkeit 

für die Uberwachung der ordnungsgemäßen Abwicklung des Zoll-Vor merk

verkehres im Kompetenzbereich des Herrn Bundesministers für Finanzen 

liegt. 

Im Zusammenhang mit der Verwertung von Mi1chüberschüssen ergeben 

sich Uberprüfungsmöglichkeiten durch mein Ressort gemäß den gelten

den Verwertungsverträgen nur insofern, als für die Exporte öffentliche 

Mittel in Anspruch genommen wurden. 

Der Bundesminister: 
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